
Luftfahrtgesetz 2.12

(3) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften eine 
besondere Zuständigkeit festgelegt ist, entscheidet 
der Minister für Verkehrswesen über die Einstellung 
des Betriebes eines Flughafens. Von der Einstellung 
des Betriebes eines anderen Flugplatzes hat der Hal
ter das Ministerium für Verkehrswesen zu informie
ren.
(4) Die zuständigen Staatsorgane können die Be
nutzung eines Flugplatzes beschränken oder den 
Flugplatz sperren.

§ 36
Besondere Pflichten 
des Flughafenhalters
(1) Der Halter eines Flughafens hat zur Gewährlei
stung der Sicherheit der zivilen Luftfahrt vor rechts
widrigen Handlungen
- entsprechende Einrichtungen für Sicherungs

maßnahmen bei der Abfertigung von Fluggästen 
sowie der Behandlung von Gepäck, Luftfracht
gütern und Postsendungen zu schaffen und be
triebsbereit zu halten,

- dafür Sorge zu tragen, daß die nicht für den öf
fentlichen Zutritt bestimmten Anlagen und Ein
richtungen des Flughafens nur durch dazu befug
te Personen betreten werden können.

- auf dem nichtöffentlichen Teil des Flughafens ab
gestellte Luftfahrzeuge, Kraftfahrzeuge und Be
ladeeinrichtungen so zu sichern, daß der Zutritt 
unbefugter Personen und die Einschleusung si
cherheitsgefährdender Gegenstände ausge- * 
schlossen ist.

(2) Über die nach Abs. 1 erforderlichen Maßnah
men hat der Halter des Flughafens einen Sicherheits
plan aufzustellen und diesen mit den zuständigen 
Staatsorganen abzustimmen.
(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
für den Halter eines anderen Flugplatzes entspre
chend.

§37
Baubeschränkungen
(1) Mit der Genehmigung zur Anlage eines Flug
platzes kann zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Flugbewegungen ein Bereich bis 20 km, von der 
Flugplatzgrenze aus gemessen, festgelegt werden, in 
dem für die Errichtung von Bauwerken sowie für 
Anpflanzungen Beschränkungen ausgesprochen 
werden können (Baubeschränkungsbereich).
(2) Innerhalb des Baubeschränkungsbereiches dür
fen Anlagen, die optische, akustische oder elektro
magnetische Störwirkungen auslösen können, nur 
mit Genehmigung des Ministeriums für Verkehrswe
sen errichtet werden. Diese Genehmigung entfällt 
für Anlagen, die nach dem Gesetz über das Post- und 
Fernmeldewesen und den dazu erlassenen Rechts
vorschriften genehmigungs- und anmeldepflichtig 
sind.

(3) Innerhalb des Baubeschränkungsbereiches kön
nen durch die zuständigen örtlichen Staatsorgane auf 
Vorschlag des Flugplatzhalters Beschränkungen für 
die Errichtung solcher Gebäude und Anlagen ausge
sprochen werden, deren Nutzungsfähigkeit durch 
den Flugbetrieb unvermeidbar gemindert wird.
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auf Flugsicherungsbo
denanlagen außerhalb von Flugplätzen entsprechen
de Anwendung. Flugsicherungsbodenanlagen sind 
Gebäude, Einrichtungen, Ausrüstungen und Anla
gen mit den dazugehörigen Grundstücken, die für 
die Zwecke der Flugsicherung genutzt werden.

VIII.
Flugbetrieb

§ 38
Flugsicherung
(1) Der Flugsicherungsdienst hat durch Beratung, 
Lenkung und Kontrolle den Luftverkehr im Luft
raum der Deutschen Demokratischen Republik und 
auf den Flugplätzen zu sichern sowie die Flüge von 
Luftfahrzeugen mit den zuständigen Staatsorganen 
zu koordinieren. Die Wahrnehmung dieser Aufga
ben ist staatliche Tätigkeit.
(2) Den Weisungen des Flugsicherungsdienstes ist 
Folge zu leisten, sofern nicht in Fällen von Luftnot 
ein abweichendes Handeln zur Gewährleistung der 
Sicherheit unerläßlich ist; der Einflug in das Hoheits
gebiet oder der Überflug des Hoheitsgebietes der 
Deutschen Demokratischen Republik aus Gründen 
der Luftnot oder zur Rettung aus Seenot bedarf der 
Erlaubnis des Flugsicherungsdienstes.

§39
Flugfunkverkehr
Für die Ausrüstung von Luftfahrzeugen und Flug
plätzen mit Funkanlagen sowie für die Ausübung des 
Flugfunkdienstes gelten neben den Bestimmungen 
dieses Gesetzes das Gesetz über das Post- und Fern
meldewesen und die dazu erlassenen Rechtsvor
schriften.

§ 40
Start und Landung 
außerhalb von Flugplätzen
(1) Ein Luftfahrzeug darf mit Ausnahme von Not
landungen außerhalb von Flugplätzen nur mit vorhe
riger Zustimmung des Ministeriums für Nationale 
Verteidigung starten und landen.
(2) Diese Zustimmung ist bei Landung von Segel
flugzeugen und Freiballonen sowie bei Rettungs
und Katastropheneinsätzen nicht erforderlich.
(3) Rechtsträger, Eigentümer und Nutzer von 
Grundstücken sind verpflichtet, auf ihren Grund
stücken Landungen und Starts von Luftfahrzeugen 
zur Rettung von Menschenleben, in Fällen von Luft
not und aus anderen unvermeidbaren Gründen zu
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